
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 19 (1903)

Heft: 35

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


572 SUufihv fdjtoeij. ©ttttbh).=3eitung (Drgatt für bie offoteUett 5ßubHfationen be§ ©djroetger. ©en>erbeoereitt§) Sir. 35

fommen wirb unb noch risfierte, eine ©egenflage ju
erhalten wegen Serläumbung, jebenfaÜS ober Soften»
folge gewärtigen muß wegen $al)rläffigfeitJ ©inzelne
fantonale Strafgefe|e haben bereits äb)ntic^e Paragraphen,
aber bis jejjt hört man feiten, öaß auf ©runb berfelben
ein Urteil gefällt würbe, tombent Sftißftänbe genug
befielen.

3. ©er Staatsanwalt unb ber Strafrichter haben
in ber Siegel gar leinen ©inbltcf in bie gefcfjaftlicfien
Serhältniffe, fie fönnen ben unlauteren SBettbewerb
baljer auch gar nicht mit ber nötigen SachfenntniS be=

hanbeln. (Srljält man ein Spezialgefefj, fo ift bie SedfjtS»
fprechung b)öc^ft wa£)rfc£»einli(ï) bem Staatsanwalt eut»
rücft unb lann Snftangen jugewiefen werben ober
AuSführungSbeftimmungen erhalten, Weläje man im
Stafgefe| nicht fpezieü üorfeljen fann.

©ie Art. 147 unb 247 gehören aus ben gleiten
©rünben in bas fcfyweigerifdje SebenSmittelgefe^, welches

gegenwärtig in Beratung ift.

©rfinbutiggffhuh. (©ingef.) 3n Slummet 32 bringen
Sie einen Artifel „Som @rftnbungSfchu|" unb geben
Sie barin ber Hoffnung Saum, baß in Salbe in unferm
©efefce eine Sücfe ausgefällt werbe. @S jd^eint bieS ber
3raü Z" fein, inbem foeben ber SunbeSrat ber SunbeS»
öerfammlung einen ©ntwurf für bie Abänberung beS

©efeßeS juftellt, inbem bie Slaufel, baß bie ©rftnbung
burdfj SRobeÜe barfteKbar fein muß, ausgemerzt ift, unb
jebe gewerblich tierwenbbare ©rftnbung bem ©rfinbungS»
fchuße unterftellt werben fann.

Sei biefem Anlaße, ba auch bie Siebe ift bon un»
rentabeln „©rfinbungen" motzte idh auf einen ißunft
aufmertfam madden, auf bas nämlich, baß mancher, ber
ja eine ganz gute Sbee hat, bietleidßt ein Sab* ober
noch länger baran ftubiert unb arbeitet, mit ber bomben»
feften Ueberzeugung, baß noch nid&ts berartigeS ejiftiert,
bann bie ©rftnbung patentieren, fidh tierßhiebene 3n»
ferate u. f. w. ïoftèn läßt unb bann bieüeid&t im ganzen
nicht einmal fo biel Sefieüungen erhält, baß er barauS
bie ißatentloften, bie ftdß fet)r balb auf 100 gr. belaufen,
bezaßlen fönnte. @r muß bann erfahren, baß fchon
mandheê erfunben ift, baS bem gleichen ßwedfe bient,
unb am ©nbe fällt es ihm ein, baß er ba obet bort
fdfjon früher etwas ähnliches gefeljen hat» aber weil er
bamalS noch lein fpezieUeS Sntereffe baran hotte, fo
würbe bie Sache nicht beachtet.

3n bfefer §inftcht fönnte fidh mancher bor Schaben
unb getäufdhten Hoffnungen bewahren, wenn er in einem
©ewerbemufeum bie Kataloge burdhgehen ober in ein»
fdßlägigen Südhern nadhfehen würbe, @r würbe unter
Umftänben belichten auf bie ©rfinberpalme, bielleicht
aber auch eine Spenge Anregungen erhalten, fo baß er
feine ©tfinbung weit eher zum „llingenben" ©rfolge
bringen fönnte.

®ar mancher würbe aber nach meiner Anficht feine
©rfmbung beffer nicht patentieren laffen, fpnbern baS
©elb gewinnbringenber für Snferate unb ©efdhäftSreifen
berwenben. q.

Jfirdhenbau Wagaj. SBie wir hernehmen, ffnb bie
Herren ©ebr. Simon im Hof unb Oueüenljof Sögaz
im Segriffe, baS belannte SteftaurationSgebäube „Stuß»
bäum" abzubrechen unb an beffen Stelle eine englifdjje
Kirche zu bauen.

Äirchen&au ßefienhola (Solotfjurtt). Äeftenljolz, wo
befanntlich ber SolfSfdhriftfteHer Sofef Soadhim feinen
SBohnfil hot, hat befdhloffen, feine Strthe abzureißen
unb an beren Stelle eine neue zu erbauen. Scgabe ift

eS um baS büftere „Altertum" nicht mehr. Schon bor
fünfzig Sohren fonnte fie faum noch olS giepbe ber
©emeinbe ober ber melandholifdhen ©äulanbjdhaft gelten.

Saudjoerkenturag bei ber ©oitbarbbaljn. ©ine wich»
tige Steuerung führt gegenwärtig bie ©Ottharbbahn ein.
@S betrifft bieS bie Anbringung beS S angeri ehen
StaudhoerbrennungSapparateS bei ben äJtafchinen ber
©ottharbbahn. SiS grühjahr 1904 foHen fämtlidhe
ben Sinienbienft beforgenben Sofomoliben mit biefem
neuen Apparat berfeljen fein. @S ift für bie an ©unneln
fehr reiche ©ottharblinie bon befonberer SSßidhtigfeit, ba
burch benfelben bei richtiger Seljanbtung lein Stauch
mehr bem Jfatnin entfteigt. ©er gjunlenwurf ber
SRafdhine wirb ebenfall auf ein ÜJtinimum rebuziert, fo
baß SranbauSbrüche, wie foldhe fchon oft burdh Junten»
auswürfe ber Sïîafchine entftanben, nicht mehr ftatt»
finben werben. Sticht Z" unt'erfdhä|en ift auch bie be»

beutenbe ÄohlenerfparniS, bie baburdh erzielt Wttb.

©aSwerf ©oßau (St. ©allen), ©er ©enteinberat bon
©oßau h.at bem ©orfberwaltungSrat bie Hongeffion
erteilt zur ©rrichtung eines ©aSwerfeS in ©oßau, unter
SBahrung aKer fechte ber politifchen ©emeinbe in Sezug
auf Seteiligung, Ueberwachung unb Stücffauf beS SSerleS.

©ine SBarntwafferberforgnng bermittelft ©aSheijung
int bireften Anfchlnß an bie Ho^^udfleitung Wirb bom
SnftaüationSgefchäft Sütütler & Santfchi in Schaff»
häufen empfohlen, ©urch bie äußerft finnreiche unb
both einfache ©inrichtung ift bie ÜJtöglid&feit geboten,
jeberzeit unb an beliebig bielen gapffiellen warmes
SBaffer zu entnehmen.

Äarbibwerf ©huft§. Sn ber bon uns früher fchon
gemelbeten gufion ber Sdhwetzerifchen ©efeüfchaft für
eleftrochemifdhe Snbuftrie in Sern mit ben „Usines
électriques de la Lonza" erblicft bie A.=®. Seu & ©ic.
ein günftigeS .geic^en für biefe inbuftrieöe Sranche.
©ie Sauf fchreibt in ihrem Kursblatt:

®ie tarbibinbnftrie hat fchwere Reiten burdjgemacht ;
gleich anberen SSerfen hotte bie Schweizer, ©efeüfchaft
für ele1trochemif<he Snbuftrie in Sern in ihrem großen
Harbibwer! in ©huftS fchon längere $eit ben Setrieb.
eingefteüt; fo würbe eS aümähtidh fraglich, auf wie
lange hinaus bie SJiittel reichen würben, um bie ginfen
beS Anleihens zu beftreiten. §ier ift nun eine ©ranS»
aftion erfolgt, welche nicht nur für bie Obligationäre
ber genannten ©efeüfchaft, fonbern auch für beren
Aftionäre eine wiüfommene Sefferung bebeutet, ©ie
„©leftrochemifche" ift burdh fÇufion in ben „Usines
électriques de la Lonza" aufgegangen, ©ie ©etailS
ber gufion intereffieren hier nid)t; was aügemeineS
Sntereffe aber hot, ift ber Umftanb, baß ber Setrieb
ber ^arbibfabrifation nun wieber in ©hufiS aufge»
nommen wirb; baß bieS möglich ift, berechtigt zur
toffnung auf eine aümähliche Sefferung ber ganzen

arbibinbuftrie.

©egett bag ©ingefrierett bon Süotoren. ©ie ©ireftion
beS ©aSwerleS Siel macht befannt:

Su Sofalen, in welken .bie ©efahr beS ©efrierenS
tiorhanben ift, finb ^hliuciermantel, Sentilfopf unb
SBafferleitungen bon ©aS», Senzin» unb Sßetrolmotoren
jeben Abenb, refp. bor jebem längeren SetriebSunter»
brudh boüftänbig bon Söaffer zu entleeren. Sei @aS=

motoren finb ^hlinbermantel unb Sentilfopf jeber für
fi© zu entleeren, lejjterer burch bie Oorljer entleerte
SBafferleitung, inbem man bie SBafferabfchtteßung an
bemfelben öffnet. Unterlaffung biefer SKaßregel fann
baS ^erfpringen beS ^hünbermäntelS, beS SentilfopfeS
unb ber Soljrteitungen zur golge haben.

©iefe SorfidhtSmaßregel foüte aügemein beachtet
werben. ' "U .'-
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kommen wird und noch riskierte, eine Gegenklage zu
erhalten wegen Verläumdung, jedenfalls aber Kosten-
folge gewärtigen muß wegen Fahrlässigkeit Einzelne
kantonale Strafgesetze haben bereits ähnliche Paragraphen,
aber bis jetzt hört man selten, daß auf Grund derselben
ein Urteil gefällt wurde, trotzdem Mißstände genug
bestehen.

3. Der Staatsanwalt und der Strafrichter haben
in der Regel gar keinen Einblick in die geschäftlichen
Verhältnisse, sie können den unlauteren Wettbewerb
daher auch gar nicht mit der nötigen Sachkenntnis be-

handeln. Erhält man ein Spezialgesetz, so ist die Rechts-
sprechung höchst wahrscheinlich dem Staatsanwalt ent-
rückt und kann Instanzen zugewiesen werden oder
Ausführungsbestimmungen erhalten, welche man im
Stafgesetz nicht speziell vorsehen kann.

Die Art. 147 und 247 gehören aus den gleichen
Gründen in das schweizerische Lebensmittelgesetz, welches
gegenwärtig in Beratung ist.

Verschiedenes.
Erfindungsschutz. (Einges.) In Nummer 32 bringen

Sie einen Artikel „Vom Erfindungsschutz" und geben
Sie darin der Hoffnung Raum, daß in Bälde in unserm
Gesetze eine Lücke ausgefüllt werde. Es scheint dies der
Fall zu sein, indem soeben der Bundesrat der Bundes-
Versammlung einen Entwurf für die Abänderung des
Gesetzes zustellt, indem die Klausel, daß die Erfindung
durch Modelle darstellbar sein muß, ausgemerzt ist, und
jede gewerblich verwendbare Erfindung dem Erfindungs-
schütze unterstellt werden kann.

Bei diesem Anlaße, da auch die Rede ist von un-
rentabeln „Erfindungen" möchte ich auf einen Punkt
aufmerksam machen, auf das nämlich, daß mancher, her
ja eine ganz gute Idee hat, vielleicht ein Jahr oder
noch länger daran studiert und arbeitet, mit der bomben-
festen Ueberzeugung, daß noch nichts derartiges existiert,
dann die Erfindung patentieren, sich verschiedene In-
serate u. s. w. kosten läßt und dann vielleicht im ganzen
nicht einmal so viel Bestellungen erhält, daß er daraus
die Patentkosten, die sich sehr bald auf 100 Fr. belaufen,
bezahlen könnte. Er muß dann erfahren, daß schon
manches erfunden ist, das dem gleichen Zwecke dient,
und am Ende fällt es ihm ein, daß er da oder dort
schon früher etwas ähnliches gesehen hat. aber weil er
damals noch kein spezielles Interesse daran hatte, so
wurde die Sache nicht beachtet.

In dieser Hinficht könnte sich mancher vor Schaden
und getäuschten Hoffnungen bewahren, wenn er in einem
Gewerbemuseum die Kataloge durchgehen oder in ein-
schlägigen Büchern nachsehen würde. Er würde unter
Umständen verzichten auf die Erfinderpalme, vielleicht
aber auch eine Menge Anregungen erhalten, so daß er
seine Erfindung weit eher zum „klingenden" Erfolge
bringen könnte.

Gar mancher würde aber nach meiner Anficht seine
Erfindung bester nicht patentieren lassen, spndern das
Geld gewinnbringender für Inserate und Geschäftsreisen
verwenden. g

Kirchenbau Ragaz. Wie wir vernehmen, find die
Herren Gebr. Simon im Hof und Quellenhof Ragaz
im Begriffe, das bekannte Restaurationsgebäude „Nuß-
bäum" abzubrechen und an dessen Stelle eine englische
Kirche zu bauen.

Kirchenbav Kestenholz (Solothnrn). Kestenholz. wo
bekanntlich der Bolksschriststeller Josef Joachim seinen
Wohnsitz hat, hat beschlossen, seine Kirche abzureißen
und an deren Stelle eine neue zu erbauen. Schade ist

eS um das düstere „Altertum" nicht mehr. Schon vor
fünfzig Jahren konnte fie kaum noch als Zierde der
Gemeinde oder der melancholischen Gäulandschaft gelten.

Rauchverbrennung bei der Gotthardbahn. Eine wich-
tige Neuerung führt gegenwärtig die Gotthardbahn ein.
Es betrifft dies die Anbringung des Langers chen
Rauchverbrennungsapparates bei den Maschinen der
Gotthardbahn. Bis Frühjahr 1904 sollen sämtliche
den Liniendienst besorgenden Lokomotiven mit diesem
neuen Apparat versehen sein. Es ist für die an Tunneln
sehr reiche Gotthardlinie von besonderer Wichtigkeit, da
durch denselben bei richtiger Behandlung kein Rauch
mehr dem Kamin entsteigt. Der Funkenwurf der
Maschine wird ebenfall auf ein Minimum reduziert, so

daß Brandausbrüche, wie solche schon oft durch Funken-
auswürfe der Maschine entstanden, nicht mehr statt-
finden werden. Nicht zu unterschätzen ist auch die be-
deutende Kohlenersparnis, die dadurch erzielt wird.

Gaswerk Goßau (St. Gallen). Der Gemeinderat von
Goßau hat dem Dorfverwaltungsrat die Konzession
erteilt zur Errichtung eines Gaswerkes in Goßau, unter
Wahrung aller Rechte der politischen Gemeinde in Bezug
auf Beteiligung, Ueberwachung und Rückkauf des Werkes.

Eine Warmwasserversorgung vermittelst Gasheizung
im direkten Anschluß an die Hochdruckleitung wird vom
Jnstallationsgeschäft Müller KSantschi in Schaff-
Hausen empfohlen. Durch die äußerst sinnreiche und
doch einfache Einrichtung ist die Möglichkeit geboten,
jederzeit und an beliebig vielen Zapfstellen warmes
Wasser zu entnehmen.

Karbidwerk Thusis. In der von uns früher schon
gemeldeten Fusion der Schweizerischen Gesellschaft für
elektrochemische Industrie in Bern mit den „IIsmss
eleetrigues ä« lu erblickt die A.-G. Leu ck Cie.
ein günstiges Zeich.cn für diese industrielle Branche.
Die Bank schreibt in ihrem Kursblatt:

Die Karbidindustrie hat schwere Zeiten durchgemacht;
gleich anderen Werken hatte die Schweizer. Gesellschaft
für elektrochemische Industrie in Bern in ihrem großen
Karbidwerk in Thusis schon längere Zeit den Betrieb.
eingestellt; so wurde es allmählich fraglich, auf wie
lange hinaus die Mittel reichen würden, um die Zinsen
des Anleihens zu bestreiten. Hier ist nun eine Trans-
aktion erfolgt, welche nicht nur für die Obligationäre
der genannten Gesellschaft, sondern auch für deren
Aktionäre eine willkommene Besserung bedeutet. Die
„Elektrochemische" ist durch Fusion in den „Usines
électriques äs In aufgegangen. Die Details
der Fusion interessieren hier nicht; was allgemeines
Interesse aber hat, ist der Umstand, daß der Betrieb
der Karbidfabrikation nun wieder in Thusis aufge-
nommen wird; daß dies möglich ist, berechtigt zur
Hoffnung auf eine allmähliche Besserung der ganzen
Karbidindustrie. ^

Gegen das Eingefrieren von Motoren. Die Direktion
des Gaswerkes Biel macht bekannt:

In Lokalen, in welchen hie Gefahr des Gefrierens
vorhanden ist, sind Zylindermantel, Ventilkopf und
Wasserleitungen von Gas-, Benzin- und Petrolmotoren
jeden Abend, resp, vor jedem längeren Betriebsunter-
bruch vollständig von Wasser zu entleeren. Bei Gas-
Motoren sind Zylindermantel und Ventilkopf jeder für
sich zu entleeren, letzterer durch die vorher entleerte
Wasserleitung, indem man die Wasserabschtießung an
demselben öffnet. Unterlassung dieser Maßregel kann
das Zerspringen des Zylindermantels, des Ventilkopfes
und der Rohrleitungen zur Folge haben.

Diese Vorsichtsmaßregel sollte allgemein beachtet
werden.
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